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Sehr geehrte Frau stammen. 

MilOlrig Dr .  S1el8• Botb&Jm
Un!erabtai\mgsleitar Z II

l'WJS.l,"iSCHRf"T 

I.Jt.Moabl UO 
105S7 Be�n 

POSTNJSC� 
11014 8efln 

1a •4�3018EllM15()0 
�AX .;.49 30 18 681-511500 

Zll@�i.bvnd.de
www.btni.bur'ld.d& 

auf Ihren mit Schreiben vom 6. September 2018 eingelegten Widerspruch. im Bun

desministerium des Innern. für Bau und Heimat am 10. September 2018 eingegan

gen, ergeht folgender

Widerspruchsbescheid: 

1. Der Widerspruch gegen den Bescheid des Bundesministeriums des Innern,

fOr Bau und Heimat vom 9 .  August 2018 wird zurückgewiesen.

2. Als WiderspruchsfOhrer haben Sie die Kosten des Widerspruchsverfahrens

mit Ausnahme der dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

entstandenen Aufwendungen zu tragen.

3. Für die Bearbeitung Ihres Widerspruchs wird eine Gebühr in Höhe von 30 Eu

ro erhoben.
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Gründe 

1. 

Sie haben mit E-Mail ·vom 11. Juli 2018 auf Grundlage des Informationsfreiheitsge

setzes (IFG) Zugang zu allen erhaltenen wie versendeten E-Mails des Ministers 

Seehofer zwischen dem 15.6. und 9.7.2018 beantragt. Mit der Schwärzung perso

nenbezogener Daten haben Sie sich einverstanden erklärt. 

Mit Bescheid vom 9. August 2018 wurde Ihr Antrag, abgelehnt. 

Gegen den ablehnenden Bescheid legten Sie mij Schreiben vom 6. September 2018 

Widerspruch ein. 

II. 

1. Der zulässige Widerspruch ist unbegründet. Die Ablehnung des Zugangs zu den

E-Mails von Bundesminister Seehofer zwischen dem 15.6. und 9.7.2018 erfolgte zu 

Recht.

Ihre Auffassung im Widerspruchsschreiben vom 6. September 2018, der Bescheid 

sei aufgrund der Annahme abgelehnt worden, dass der gesamte E-Mail-Verkehr des 

Ministers ausgeforscht werden soll, ist nicht zutreffend. Entgegen Ihrer Auffassung 

bezieht sich der Ablehnungsbescheid vom 9. August 2018 auf den gesamten E-Mail

Verkehr des Ministers in dem betreffenden Zeitraum. Mit betreffendem Zeitraum ist 

der von Ihnen beantragte Zeitraum zwischen dem 15.6. und 9.7.2018 gemeint. 

Ebenso unzutreffend ist Ihre Auffassung, nach § 2 Nr. 1 IFG sei ein Informationszu

gang auch auf nicht aktenrelevante Kommunikation gegeben. 

Gegenstand des Anspruchs auf Informationszugang nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG sind 

amtliche Informationen. Nach§ 2 Nr. 1 IFG ist amtliche Information jede amtlichen 

Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Ent

würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören 

nicht dazu, 
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Wie in meinem Bescheid vom 9. August 2018 bereits dargelegt, wird der E-Mail

Verkehr des Ministers erst dann aktenrelevant, wenn die darin enthaltenen Informati

onen Bestandteil eines Vorgangs werden bzw. ein weiteres Verwaltungshandeln aus

löst. Der E-Mail-Verkehr des Ministers mit Inhalten über nicht alctenrelevante Infor

mationen wird dagegen nicht Bestandteil eines Vorgangs und ist daher auch keine 

amtliche Information im Sinne des IFG. Ein Anspruch auf Informationszugang zu 

nicht aktenrelevanten Informationen besteht daher nicht. 

Außerdem besteht filr die DurchfOhrung eines Drittbeteiligungsverfahrens, mit dem 

Sie sich in Ihrem Widerspruchsschreiben einverstanden erklärt haben. kein Grund. 

Nach§ 8 Abs. 1 IFG gibt die Behörde einem Dritten, dessen Belange durch den An

trag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme 

innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafOr vorliegen, dass er ein schutz

würdiges Interesse am Ausschluss des lnformations2:ugangs haben kann. 

Vorliegend haben Sie kein Interesse an einem konkreten amtlichen Vorgang vorge

tragen, sondern eine generelle Einsicht in den E-Mai!-Verf<ehr des Ministers bean

tragt. Die Frage der Durchführung eines Drittbeteiligungsverfahrens stellt sich daher 

mangels Bezeichnung eines konkreten amtlichen Vorgangs nicht. 

Im Übrigen beziehe ich mich vollinhaltlich auf die im Bescheid vom 9. August 2018 

genannten Ablehnungsgründe. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 73 Abs. 3 Satz 3 Verwaltungsgerichtsord

nung (VwGO) i. V. m. § 80 Abs. 1 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

3. Die Gebührenentscheidung ergibt sich aus § 10 IFG i. V. m. § 1 Abs. 1 der Ver

ordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz

(IFGGebV). Entsprechend Nr. 5 der Anlage zu § 1 Al>s. 1 IFGGebV ist bei vollständi

ger Zurückweisung des Widerspruchs eine Gebühr von mindestens 30 Euro zugrun

de zu legen. Hier ist eine Gebühr von 30 Euro festgesetzt worden.




